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Beitrag von Frau RAin Birgit Buth

zur COGECA-Konferenz vom 12.-14.11.2003 in Helsinki

Konzentration landwirtschaftlicher Genossenschaften in Verbindung mit dem deutschen Wettbewerbsrecht

Der notwendige Strukturwandel in der Landwirtschaft hat in den vergangenen 10-15 Jahren zu einer ganzen Reihe von Kooperations- und Fusionsbestrebungen von landwirtschaftlichen Genossenschaften geführt. Kooperation und Fusionen werden im Rahmen der allgemeinen Fusionskontrolle des deutschen Kartellgesetzes beurteilt. Grundsatz für die Beurteilung von Fusionen durch das deutsche Bundeskartellamt ist die Untersuchung, ob eine marktbeherrschende Stellung begründet oder verstärkt wird. Anders als bei horizontalen Vereinbarungen und Beschlüssen von landwirtschaftlichen Genossenschaften, die unter die Ausnahmeregelung des § 28 des deutschen Kartellgesetzes fallen, der der europäischen Verordnung 26/62 entspricht, gibt es also für Zusammenschlüsse landwirtschaftlicher Genossenschaften keine Ausnahmeregeln.

Lange Zeit hat das Bundeskartellamt sehr strenge Maßstäbe bei der Prüfung von Zusammenschlüssen angelegt und dabei auch Auslegungs- und Ermessensspielräume stark einschränkend angewandt. Bei der Frage nach der Marktbeherrschung sind dabei drei Kernpunkte problematisiert worden, die nachfolgend dargelegt werden:

1. Der räumlich relevante Markt

Für die Betrachtung der marktbeherrschenden Stellung der zusammengeschlossenen Genossenschaft hat das Kartellamt als ein Merkmal den räumlich relevanten Markt untersucht. Als räumlich relevanten Markt hat es dabei – allein bezogen auf den Erfassungsmarkt, also das Verhältnis zum landwirtschaftlichen Erzeuger – einen engen räumlichen Radius von 50 km gezogen. In den Vordergrund hat es damit die Bedeutung von kleinen Regionalmärkten gestellt, die jedoch der heutigen Realität in keiner Weise entsprechen. Aus diesem Grund ist eine marktbeherrschende Stellung schnell bejaht worden. Völlig außer Acht geblieben ist hierbei, dass die geschäftlichen Beziehungen zum landwirtschaflichten Erzeuger schon lange nicht mehr von Transportkosten diktiert werden. In der Regel muss beim räumlich relevanten Markt zumindest von Deutschland, wenn nicht sogar von überregionalen Grenzen, ausgegangen werden. Dies zeigt bereits der Betriebsmitteleinkauf, wo z.B. beim Einkauf von Dünge- und Pflanzenschutzmittel die Entfernung zum Marktpartner eine untergeordnete Rolle spielt. 


2. Marktanteile

Zur Ermittlung der Marktanteile ist das Kartellamt mit Blick auf die Frage der Marktbeherrschung nicht nur von den Marktanteilen des zusammengeschlossenen Unternehmens ausgegangen, sondern hat den Marktanteilen der genossenschaftlichen Zentralen die Marktpartner auf der Primärstufe, also die Primärgenossenschaften, mit ihren Marktanteilen zugerechnet. Dabei wurde missachtet, dass auch zwischen der Primärstufe und den Zentralgenossenschaften Wettbewerb besteht, so dass weder von einer wirtschaftlich noch von einer rechtlichen oder personellen Verflechtung ausgegangen werden kann. 


3. Gesamtauswirkungen auf den Wettbewerb

Zur Beurteilung der Marktbeherrschung wird auch die Auswirkung auf den gesamten Wettbewerb betrachtet. Hier wird die Auffassung des Kartellamtes immer wieder geprägt durch die einseitige Betrachtung der Erfassungsmärkte und der Vernachlässigung der Absatzmärkte. So ist unverständlicherweise der Schutz des landwirtschaftlichen Erzeugers vor seiner eigenen Genossenschaft in den Vordergrund gestellt worden. Die Probleme der zunehmenden Konzentration auf der Abnehmerseite, u.a. im Lebensmitteleinzelhandel, sind jedoch weitgehend unberücksichtigt geblieben. 


Diese strikte Betrachtungsweise hat dazu geführt, dass Anfang der 90er Jahre zwei Fusionsvorhaben von vier großen Warenzentralen in Deutschland gescheitert sind. Damit ist den genossenschaftlichen Unternehmen der Handlungsspielraum für ein Bündeln ihrer Kräfte genommen worden, um bestehende ungleiche Machtverhältnisse auszugleichen. 

Im Jahr 1998 hat die 6. Kartellnovelle Anlass zur Hoffnung gegeben, dass eine Erleichterung für die landwirtschaftlichen Genossenschaften bei Fusionen in Sicht ist. So ist in Anlehnung an die europäische Fusionskontrollverordnung das deutsche Kartellrecht um das Merkmal des „tatsächlich oder potentiellen Wettbewerbs durch innerhalb oder außerhalb des Geltungsbereiches des Gesetzes ansässige Unternehmen“ ergänzt worden. Auf eine konkrete Definition des räumlich relevanten Marktes wurde damit verzichtet. Gleichzeitig wurde damit das Signal gesetzt, dass bei Betrachtung eines räumlich relevanten Marktes europäische Maßstäbe angesetzt werden müssen. Darüber hinaus ist in der politischen Diskussion ausdrücklich betont worden, dass im Bereich der landwirtschaftlichen Verarbeitungs- und Vermarktungsunternehmen, z.B. im Molkerei- und Schlachthofsektor, wettbewerbliche Benachteiligungen bestehen. Um diesen Benachteiligungen Rechnung zu tragen, ist verwiesen worden auf eine im deutschen Kartellrecht enthaltene Abwägungsklausel. Danach kann, auch wenn eine Marktbeherrschung grundsätzlich bejaht wird, eine Fusion trotzdem genehmigt werden, wenn die beteiligten Unternehmen nachweisen, dass ihre Fusion die Wettbewerbssituation insgesamt verbessert. 

Gleichzeitig wurde darauf verwiesen, dass Fusionen auch unter Auflagen und Bedingungen freigegeben werden können, um so den notwendigen Ausgleich auf den Märkten zu gewährleisten. 

In der Folge ist Ende der 90er Jahre eine Fusion zweier Warenzentralen genehmigt worden. Im Jahr 2001/2002 hat es jedoch in einem weiteren Fall der Fusionsbestrebungen zweier großer Warenzentralen wiederum Probleme mit der einschränkenden Sicht der deutschen Kartellbehörde gegeben. Letztendlich ist in diesem Fall die Fusion unter Auflagen genehmigt worden. Immer noch ist zu befürchten, dass auch bei künftigen Zusammenschlussvorhaben die Diskussion um die strikte Auslegung der genannten Kernprobleme weiter bestehen bleibt. 

Mehr Glück hatten in der Vergangenheit die Molkereigenossenschaften, bei denen es im Jahr 1999 unproblematisch zu einem Zusammenschluss von fünf großen Molkereien kam. 

Schwieriger sah die Situation für den Schlachthofsektor aus. Zwei große Unternehmen der Fleischwirtschaft sind mit den Bestrebungen zur Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens als gemeinsame Tochter am Kartellrecht gescheitert. Das Kartellamt hatte zunächst sowohl aufgrund der Fusionskontrolle als auch aufgrund des Kartellverbotes die Gründung des geplanten Tochterunternehmens untersagt. Im Verfahren vor dem Bundesgerichtshof sind die beiden Unternehmen nicht aus Gründen der Fusionskontrolle gescheitert. Vielmehr sah es das Oberste Gericht als erwiesen an, dass unter Berücksichtigung der Gesamtumstände des Einzelfalles das Gemeinschaftsunternehmen zu einer Koordinierung des Marktverhaltens der beiden Muttergesellschaften führt. Dieses Urteil stellt einen Rückschlag für Kooperationsbestrebungen durch Gründung gemeinsamer Töchter dar. Positiv ist jedoch, dass das Gericht ausdrücklich betont hat, dass Gemeinschaftsunternehmen nicht grundsätzlich zu einem Kartellverbot führen, sondern vielmehr immer auf die Gesamtumstände des Einzelfalles abzustellen ist. 

Zurückkommend auf den notwendigen Strukturwandel ist auch künftig die Bündelung der Kräfte über weitere Kooperationen und Fusionen zwingend erforderlich.
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